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In eigener Sache

Kurz nach ihrem Amtsantritt
erteilte die Bundesrätin Ruth Dreifuss
den Auftrag zur Uberprüfung der
schweizerischen Filmförderung und
entfachte damit vorersteinmal den

sprichwörtlichen Sturm im Wasserglas.
Was als Weissbuch einiger Experten
geplant war, entwickelte sich dann
ziemlich schnell zur ominösen
«weissen Schachtel», in der alle
Eingaben, all derjenigen, die sich die
Mühe gemacht hatten, ihre Stimme zu
erheben und zur Sache vernehmen zu
lassen, versenkt wurden.

Klar, dass nicht jede Stimme
dieselbe Beachtung fand; klar, dass

Lobbyisten ihre Melodie verstärkt
haben und ihr mindestens zur klaren
Dominanz verhelfen wollten.

Bei den Assisen im Juni 1994

erreichte diese Entwicklung ihren
Höhepunkt, aber nicht unbedingt die
erwünschte konzertante Harmonie.
Deutlich wurde damals aber immerhin
die weitgehende Unzufriedenheit mit
der vorliegenden Situation und nicht
zu übersehen war auch die Faszination,

welche die magische Formel von
der «erfolgsabhängigen Förderung»
auszulösen vermochte.

Vorhang. Konzentration auf die

grösseren Happen und die mächtigeren

Stimmen. Ausmarchung in
Expertengruppen - und eher wieder
hinter den Kulissen. Der Sturm legt
sich. Wogen werden geglättet.
Entwürfe für neue Richtlinien werden

vorgeschlagen, überarbeitet, verfeinert,

abgestimmt.

Vorhang auf: «Erfolgsabhängige
Filmförderung - bessere Marktchancen

für den Schweizer Film. Das bisherige
selektive Filmförderungssystem wird
ab 1. Januar 1997 versuchsweise für die
Dauer von fünf Jahren durch eine

Erfolgsabhängige Filmförderung
ergänzt. Diese sieht vor, dass Regie,
Produktion, Verleih und Kino über
die Kinoeintritte für Schweizer Filme

ein Guthaben erwirtschaften, das sie

ohne Entscheid und ohne Selektion
durch eine Kommission für die
Produktion ihres nächsten Filmes oder für
den Verleih eines wertvollen Filmes

einsetzen können.»
Nach der für eidgenössische

Verhältnisse erstaunlich kurzen Zeit

von nur gerade mal gut drei Jahren,

präsentieren die Verantwortlichen
beim Bund ein «umgebautes»

Förderungssystem, das Sinn macht.

Lautstarke Opposition dagegen

ist nicht zu vernehmen, Euphorie oder

Aufbruchstimmung allerdings auch

nicht auszumachen. Doch der Versuch

ist bereits (oder gerade erst) angelaufen.

Zwar treten die Richtlinien erst

anfangs 1997 in kraft, aber «als

Referenzeintritte gelten alle Eintritte,
die seit dem 1. Januar 1996 erfolgt
sind.»

Mit dem Kauf einer Kinokarte
geben Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
ab sofort weit mehr als eine Stimme ab,

Sie entscheiden seit anfangs Jahr mit,
wer in den Genuss der «erfolgsabhängigen

Filmförderung» kommt - wie die

geschätzten 3 bis 3,6 Millionen Franken
verteilt werden.

Und wenn es denn wahr ist, dass
eine Zeitschrift wie die unsere
Wirkung zeitigt, so freut es uns, dass

unser Einfluss gestärkt wurde - wir
werden diesen Einsitz in die «virtuelle
Expertenkommission» mit der

angemessenen Würde und umsichtigem

Bedacht wahrzunehmen wissen.

Walt R. Vian
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